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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Errichtung und den 
Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters als 
gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer 
Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur Herausgabe der 
Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbrin-
gerinstitutionen

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit dem Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen 
Gesundheitsberuferegisters wird eine gemeinsame Stelle der Länder zur Aus-
gabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur Herausgabe der 
Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (eGBR-
Staatsvertrag – eGBRStVtr) als elektronisches Gesundheitsberuferegister (eGBR) 
nach § 340 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch geschaffen. Das eGBR ist eine 
wichtige Grundlage für eine funktionierende Telematik im Gesundheitssystem. 
Nach den Heilberufen können nun auch die Gesundheitsfachberufe den digita-
len Kommunikationsweg nutzen. Allen Leistungserbringern soll der Zugriff auf 
Daten und Anwendungen der Telematikinfrastruktur sowie der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) personenbezogen in Verbindung mit einem elektronischen 
Berufsausweis ermöglicht werden. 
Durch das Ratifizierungsgesetz soll der Staatsvertrag in Baden-Württemberg in 
Landesrecht umgesetzt werden. 
#

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Im Zuge der Umsetzung des Gesetzes für sichere digitale Kommunikation und 
Anwendungen im Gesundheitswesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2408) schließen die Länder einen Staatsvertrag 
zum Betrieb eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters. Das eGBR wird 
durch die zuständigen Behörden der Länder als bestätigende Stellen mit den not-
wendigen Informationen über die Berufsangehörigen versorgt.
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Der Ministerrat hat am 30. März 2021 dem eGBR-Staatsvertrag zugestimmt. 
In Vertretung des Herrn Ministerpräsidenten hat Herr Minister Lucha MdL den 
Staatsvertrag für Baden-Württemberg am 29. April 2021 unterzeichnet. Mit 
Schreiben vom 15. Juni 2021 informierte das Sozialministerium den Landtag über 
den Staatsvertragsentwurf (Drucksache 17/293). Dieser Bericht an den Landtag 
wurde am 29. September 2021 im Sozialausschuss beraten (Drucksache 17/823) 
und am 7. Oktober 2021 vom Landtagsplenum zur Kenntnis genommen (Plenar-
protokoll 17/14 vom 7. Oktober 2021, S. 644, 645). Mit der Einbringung des 
Ratifikationsgesetzes in den Landtag soll die Zustimmung des Landtags eingeholt 
werden und der Staatsvertrag in Landesrecht umgesetzt werden.
Der Landtag des Sitzlandes Nordrhein-Westfalen stimmte am 15. Dezember 2021 
dem eGBR-Staatsvertrag zu. Alle 16 Länder beabsichtigen eine Teilnahme am ge-
meinsamen elektronischen Gesundheitsberuferegister und haben auf Regierungs-
ebene den Staatsvertrag gezeichnet. Nach Artikel 11 Absätze 1 bis 3 eGBRStVtr 
wird der Beitritt zu diesem Staatsvertrag für Baden-Württemberg in dem Zeit-
punkt wirksam, in dem die Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei von Nord-
rhein-Westfalen hinterlegt wird. Dieser Zeitpunkt soll schnellstmöglich herbei-
geführt werden. Das Ratifikationsgesetz selbst soll rückwirkend zum 1. Februar 
2022 in Kraft treten. Diese Rückwirkung des Gesetzes ist erforderlich, um eine 
Übereinstimmung mit dem Datum der Übertragung der Aufgabe der bestätigen-
den Stellen auf die Regierungspräsidien herbeizuführen. Die Übertragung der 
Zuständigkeit der Regierungspräsidien als bestätigende Stellen nach dem eGBR-
Staatsvertrag durch die zeitlich parallel beratene Verordnung zur Änderung der 
Heilberufe- und Gesundheitsfachberufe-Zuständigkeitsverordnung erfolgt auf den 
1. Februar 2022. Diese Rückwirkung der Zuständigkeitsregelung wiederum ist 
rechtlich erforderlich, damit auch der im Jahr 2022 begonnene Pilotbetrieb des 
elektronischen Gesundheitsberuferegisters auf einer gültigen Zuständigkeitsrege-
lung für die bestätigenden Stellen in Baden-Württemberg erfolgt. Die Änderung 
der Zuständigkeitsverordnung ihrerseits setzt für ihr Inkrafttreten das vorherige 
Inkrafttreten des Ratifikationsgesetzes voraus.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .   K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e  ( o h n e  E r f ü l l u n g s -
a u f w a n d )

Das Regelungsvorhaben beschränkt sich auf die Zustimmung zu dem Staatsver-
trag, aufgrund dessen die Errichtung des gemeinsamen Registers erfolgt.
Das eGBR erhebt für seine Tätigkeit zur Deckung des gesamten Personal- und 
Sachaufwands sowie notwendiger Investitionsaufwände Gebühren und Auslagen-
ersatz von den antragstellenden Personen.
Das Sitzland Nordrhein-Westfalen wird durch den Staatsvertrag ermächtigt, durch 
Landesrecht die Gebührensätze und den Auslagenersatz näher zu bestimmen und 
dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Die Gebührensätze und der 
Auslagenersatz sind so zu bemessen, dass der gesamte Finanzbedarf des eGBR 
abgedeckt wird. Der nicht durch Einnahmen gedeckte Finanzbedarf für die Er-
richtung und Unterhaltung des eGBR wird unter den beteiligten Ländern nach 
dem Königsteiner Schlüssel in der jeweils geltenden Fassung verteilt. Sobald das 
Register Überschüsse erzielt, werden diese vorrangig zur Tilgung der Finanzie-
rungsleistungen, unter anderem auch der Anschubfinanzierung, aller beteiligten 
Länder genutzt nach Artikel 4 Absatz 4 Satz 2 eGBRStVtr. Wann dieser Zeitpunkt 
erreicht werden kann, ist nicht vorherzusagen, da das Register sich noch im Auf-
bau befindet. Endziel ist es, dass sämtliche Kosten ausschließlich durch Gebühren 
finanziert werden können sowie die von den Ländern vorfinanzierten Kosten aus 
Gebühren zurückerstattet werden.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3531

3

Für die Einrichtung und den Betrieb des eGBR ist eine Anschubfinanzierung für 
anfallende Personal- und Sachkosten notwendig. Nach Schätzungen aus Nord-
rhein-Westfalen sind hierfür Mittel der Länder in Höhe von 213 750 Euro erfor-
derlich. Der Anteil Baden-Württembergs nach dem Königsteiner Schlüssel beträgt 
27 815 Euro. 
Falls auch im Haushaltsjahr 2023 noch keine volle Kostendeckung erreicht wer-
den kann, wären nach aktuellem Stand für Baden-Württemberg schätzungsweise 
maximal 13 200 Euro zu bezahlen. Für die restlichen Jahre der Finanzplanung 
wird aktuell keine Mehrbelastung erwartet, da davon auszugehen ist, dass sich 
nach der Anschubfinanzierung die Kosten aus Gebühren finanzieren werden.
Die zu erwartende Mehrbelastung für das Land in den kommenden Jahren ist im 
Folgenden dargestellt. 

Ein Arbeitsmehraufwand ergibt sich für die Regierungspräsidien als bestätigende 
Stellen in Baden-Württemberg. Im Gegenzug erstattet das eGBR den be stätigenden 
Stellen ihren Aufwand in pauschalierter Form nach Artikel 4 Absatz 3 eGBRStVtr. 
Die Höhe ist zurzeit noch nicht verbindlich festgelegt, da sie jährlich vom Län-
derbeirat beschlossen wird nach Artikel 7 Absatz 2 eGBRStVtr. Dieser Länderbei-
rat hat noch nicht getagt. Der Aufwand der Regierungspräsidien kann zurzeit noch 
nicht beziffert werden, da die Zahl der Antragstellenden aus Baden-Württemberg als 
Maßzahl für die Höhe der Erstattungspauschale nicht bekannt ist.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

Nach Nummer 4.3.2 VwV Regelungen wird auf die Ermittlung und Darstellung 
des Erfüllungsaufwandes verzichtet, wenn sich das Regelungsvorhaben auf die 
Zustimmung zu einem Staatsvertrag beschränkt. 
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F.  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Das Gesetz hat positive Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Die Angehö-
rigen der Gesundheitsfachberufe werden über die elektronischen Gesundheits-
berufsausweise in die Telematik im Gesundheitswesen einbezogen. Ihnen wird 
damit der Zugriff auf Daten und Anwendungen der Telematikinfrastruktur sowie 
der eGK personenbezogen ermöglicht. Dies ist auch ein Gewinn für die Patienten-
gesundheit, weil schneller auf die jeweiligen Bedürfnisse der Patientinnen und 
Patienten eingegangen werden kann.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Angehörige der Gesundheitsfachberufe, die in Baden-Württemberg ihren Berufs-
abschluss erworben haben und einen elektronischen Gesundheitsberufsausweis 
beim eGBR in Nordrhein-Westfalen beantragen, müssen diesem für die Aus-
stellung des elektronischen Gesundheitsberufsausweises eine Gebühr von circa  
40 Euro bezahlen. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gebühr ist Landesrecht 
in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 2 eGBRStVtr. Hinzu kommt eine Gebühr für 
die Anfertigung des Ausweises in Höhe von circa 250 Euro. Diese Kosten ent-
stehen für die Privatwirtschaft entweder bei freiberuflichen Angehörigen von Ge-
sundheitsfachberufen oder bei einem Dienstleister wie Praxis oder Krankenhaus, 
bei dem die Angehörigen von Gesundheitsfachberufen angestellt sind, wenn in 
diesem Fall die Gebühren vom Arbeitgeber übernommen werden, ansonsten bei 
der Person selbst, die den Ausweis erhalten hat. Wie viele Berufsangehörige den 
Ausweis beantragen werden, ist nicht bekannt.
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Staatsministerium Stuttgart, 8. November 2022
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb des 
elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur 
Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur Herausgabe 
der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen. Ich 
bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die federführende 
Zuständigkeit liegt beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, 
beteiligt sind das Staatsministerium, das Ministerium des Inneren, für Digitali-
sierung und Kommunen und das Ministerium für Finanzen. Ebenso wurde der 
Normenprüfungsausschuss beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zu dem Staatsvertrag  
über die Errichtung und den Betrieb des 
elektronischen Gesundheitsberuferegis-

ters als gemeinsame Stelle der Länder zur 
Ausgabe elektronischer Heilberufs- und 

Berufsausweise sowie zur Herausgabe der 
Komponenten zur Authentifizierung von 

Leistungserbringerinstitutionen

§ 1

Dem in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis 2. Juni 2022 
unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Ba-
den-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land 
Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt 
Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land 
Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem 
Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, 
dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat 
Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schles-
wig-Holstein und dem Freistaat Thüringen über die Er-
richtung und den Betrieb des elektronischen Gesund-
heitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder 
zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsaus-
weise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur Au-
thentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen wird 
zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröf-
fentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2022 
in Kraft.
(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Ar-
tikel 11 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu ge-
ben. Für den Fall, dass das Land Baden-Württemberg den 
Staatsvertrag nach seinem Artikel 11 Absatz 4 Satz 2 kün-
digt oder der Staatsvertrag nach seinem Artikel 11 Absatz 5 
Satz 1 gegenstandslos wird, ist dies im Gesetzblatt bekannt 
zu geben.
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Begründung

Zu § 1:

Zur Umsetzung in Landesrecht bedarf der von den Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder oder den von ihnen insofern bevollmächtigten Ministe-
rinnen und Ministern, Senatorinnen oder Senatoren unterzeichnete Staatsvertrag 
über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegis-
ters gemäß Artikel 50 Satz 2 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg der 
Zustimmung des Landtags. Mit dem Staatsvertrag wird eine gemeinsame Stelle 
der Länder als elektronisches Gesundheitsberuferegister (eGBR) im Sinne von  
§ 340 Absatz 1 Satz 1 SGB V geschaffen. Das eGBR ist notwendig, um die elekt-
ronische Gesundheitskarte und die Telematikinfrastruktur als zentrale Infrastruk-
tur für die Kommunikation im Gesundheitswesen einzuführen. Das eGBR legt 
den zuständigen Behörden der Länder (bestätigende Stellen) die Daten über den 
Berufsabschluss vor; die Landesbehörden (in Baden-Württemberg: Regierungs-
präsidien) prüfen die Richtigkeit und senden die Bestätigung an das Register, das 
den elektronischen Ausweis ausstellt.

Zu § 2:

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetz tritt rückwirkend 
zum 1. Februar 2022 in Kraft. Diese Rückwirkung ist erforderlich, um eine Über-
einstimmung mit dem Datum der Übertragung der Aufgabe „bestätigende Stellen“ 
auf die Regierungspräsidien herbeizuführen. Die Übertragung der Zuständigkeit 
der Regierungspräsidien als „bestätigende Stellen“ nach dem eGBR-Staatsvertrag 
durch die Änderung der Heilberufe- und Gesundheitsfachberufe-Zuständigkeitsver-
ordnung erfolgt auf den 1. Februar 2022. Diese Rückwirkung der Zuständigkeits-
verordnung wiederum ist rechtlich erforderlich, damit auch der im Jahr 2022 begon-
nene „Pilotbetrieb“ des elektronischen Gesundheitsberuferegisters auf der Basis 
einer gültigen Rechtsgrundlage für die bestätigenden Stellen in Baden-Württem-
berg erfolgt. Die Änderung der Zuständigkeitsverordnung ihrerseits setzt für ihr 
Inkrafttreten das vorherige Inkrafttreten des Ratifikationsgesetzes voraus.

Zu Absatz 2:

Die Regelungen des Staatsvertrags über die Errichtung und den Betrieb des elekt-
ronischen Gesundheitsberuferegisters treten nach seinem Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 
am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von 
den vertragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikationsurkunden bei der 
Staatskanzlei des Sitzlandes hinterlegt wird. Da nach außen nicht erkennbar wird, 
ob die Ratifikationsverfahren in den Ländern abgeschlossen sind, sieht Artikel 11 
Absatz 1 Satz 3 des Staatsvertrags eine gesonderte Bekanntmachung über das In-
krafttreten vor. Die Kündigung des Staatsvertrags durch Baden-Württemberg oder 
Gegenstandslosigkeit des Staatsvertrags ist ebenfalls im Gesetzblatt bekannt zu 
geben, um Rechtsklarheit über die Gültigkeit des Staatsvertrags herzustellen.
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